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A Bekanntmachungen des Landkreises Diepholz 
 

Verordnung 
 

über das Landschaftsschutzgebiet "Hespelohmoor, Holzhauser Bruch und  
Kulturlandschaft am Renzeler Moor" 

in der Samtgemeinde Kirchdorf und der Gemeinde Wagenfeld, Landkreis Diepholz, 
vom 04.03.2024 

 
Aufgrund der §§ 20 Abs. 2 Nr. 4, 22 Abs. 1 und 2, 26, 32 Abs. 2 und 3 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.12.2022 (BGBl. 
I S. 2240) i. V. m. den §§ 14, 15, 19, 23, 32 Abs. 1 Niedersächsisches Naturschutzgesetz (NNatSchG) 
vom 19.02.2010 (Nds. GVBl. S. 104), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 12.12.2023 
(Nds. GVBl. Nr. 25/2023 S. 294) wird verordnet: 
 

§ 1 
Landschaftsschutzgebiet 

 
 Das in den Absätzen 2 und 3 näher bezeichnete Gebiet wird zum Landschaftsschutzgebiet (LSG) 

„Hespelohmoor, Holzhauser Bruch und Kulturlandschaft am Renzeler Moor" erklärt. Es umfasst 
auch ehemalige Bereiche des Landschaftsschutzgebiets „Großes Renzeler Moor und Schwarzes 
Moor“. 

 
 Das LSG umschließt nahezu vollständig das Naturschutzgebiet (NSG) „Großes Renzeler Moor“ 

und setzt sich südlich bis zum NSG „Uchter Moor“ fort. Es liegt in der naturräumlichen Einheit 
„Ems-Hunte-Geest und Dümmer-Geestniederung“. Der größte Teil des LSG befindet sich in der 
Samtgemeinde Kirchdorf. Der südliche Teilbereich liegt in der Gemeinde Wagenfeld. Das LSG 
"Hespelohmoor, Holzhauser Bruch und Kulturlandschaft am Renzeler Moor" ist landwirtschaftlich 
geprägt, wobei ackerbauliche Nutzung überwiegt. Die Böden sind überwiegend grundwasserbe-
einflusst und als Gley- und Niedermoorböden ausgeprägt. Im südlichen Teil des LSG liegt ein 
Hochmoorbereich, der neben Moorheideflächen sowohl primäre als auch sekundäre Moorwälder 
aufweist. Strukturgebende Elemente wie Feldhecken, Baumreihen sowie Kleingewässer sind ein-
gestreut vorhanden. 

 
 Die Lage des LSG ist aus der mitveröffentlichten Übersichtskarte im Maßstab 1:45.000 zu ent-

nehmen, die Grenze des LSG ergibt sich aus der maßgeblichen und mitveröffentlichten Detailkar-
te im Maßstab 1:7.000 (Anlagen). Sie verläuft auf der Innenseite des dort dargestellten grauen 
Bandes. Die Karten sind Bestandteil dieser Verordnung. Verordnung und Karten können in digita-
ler Form von allen Personen im elektronischen Amtsblatt des Landkreises Diepholz sowie in ana-
loger Form während der Dienststunden beim Landkreis Diepholz – untere Naturschutzbehörde –, 
bei der Samtgemeinde Kirchdorf sowie der Gemeinde Wagenfeld unentgeltlich eingesehen wer-
den. 

 
 Das LSG liegt vollständig im Europäischen Vogelschutzgebiet EU-VSG V40 „Diepholzer Moor-

niederung“ (DE 3418-401) gemäß der Richtlinie 2009/147/EG (Vogelschutzrichtlinie) des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 30.11.2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelar-
ten (ABl. EU Nr. L 20 v. 26.01.2010, S. 7), zuletzt geändert durch Art. 5 VO (EU) 2019/1010 vom 
05.06.2019 (ABl. L 170 S. 115). 

 
 Das LSG hat eine Größe von ca. 1.208 ha. 

 
§ 2 

Schutzzweck 
 
(1) Allgemeiner Schutzzweck für das LSG ist nach Maßgabe der §§ 26 Abs. 1 und 32 Abs. 3 

BNatSchG i. V. m. § 19 NNatSchG die Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung der Leis-
tungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts sowie der Regenerationsfähigkeit und nachhal-
tigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, einschließlich des Schutzes von Lebensstätten und Le-
bensräumen bestimmter wild lebender Tier- und Pflanzenarten. 

  



Amtsblatt für den Landkreis Diepholz  Nr. 11/2024 vom 21.03.2024 
Seite 3 

(2) Der besondere Schutzzweck umfasst insbesondere 
 

1. die Erhaltung und Entwicklung extensiv genutzter, artenreicher Grünlandflächen unterschiedli-
cher Ausprägungen und Nässegrade als Brut-, Nahrungs- und Rasthabitat für nordische Gän-
se und Schwäne, für Arten der extensiven Kulturlandschaft wie Feldlerche (Alauda arvensis), 
Rebhuhn (Perdix perdix) oder Kleinspecht (Dendrocopos minor), 

2. die Erhaltung und Entwicklung möglichst naturnaher, teils offener, teils bewaldeter Hochmoor-
komplexe mit einer Vielzahl von verschiedenen Lebensräumen, 

3. den Schutz und die Förderung der wild lebenden Tiere und Pflanzen, insbesondere der euro-
päisch geschützten Vogelarten sowie ihrer Lebensgemeinschaften und Lebensstätten, 

4. in Teilbereichen die Erhaltung und Entwicklung strukturreicher Übergangsbereiche mit He-
cken, Einzelbäumen und Baumgruppen sowie Kleingewässern, 

5. die Vernetzung von Biotopen der Offen- und Halboffenlandschaft sowie der Feuchtlebens-
räume, 

6. den Schutz der Bodenfunktionen, insbesondere der organischen und weiteren kohlenstoffrei-
chen Böden. 

 
(3) Das LSG gemäß § 1 Abs. 4 ist Teil des kohärenten europäischen ökologischen Netzes „Natura 

2000“; die Unterschutzstellung des LSG „Hespelohmoor, Holzhauser Bruch und Kulturlandschaft 
am Renzeler Moor“ als Teilgebiet des Europäischen Vogelschutzgebietes „Diepholzer Moorniede-
rung“ trägt dazu bei, den günstigen Erhaltungsgrad der wertbestimmenden und weiteren maßgeb-
lichen Vogelarten im Europäischen Vogelschutzgebiet „Diepholzer Moorniederung“ insgesamt zu 
erhalten oder wiederherzustellen. 

 
(4) Erhaltungsziele (weiterer besonderer Schutzzweck) des Europäischen Vogelschutzgebietes im 

LSG sind die Erhaltung und Wiederherstellung günstiger Erhaltungsgrade 
 

1. insbesondere der als Brutvogel wertbestimmenden Vogelarten (Art. 4 Abs. 1 und Abs. 2 
Vogelschutzrichtlinie): Baumfalke (Falco subbuteo), Bekassine (Gallinago gallinago), Brach-
vogel (Numenius arquata), Krickente (Anas crecca), Raubwürger (Lanius excubitor), Rot-
schenkel (Tringa totanus), Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola), Sumpfohreule (Asio flam-
meus) und Nachtschwalbe (Caprimulgus europaeus). 

 
Erhaltungsziele für die Brutvögel sind die Erhaltung und Entwicklung überlebensfähiger Be-
stände mit für die lokale Population langfristig ausreichenden Bruterfolgen, insbesondere 
durch die Erhaltung und Entwicklung 

 
a) der störungsarmen Brut-, Nahrungs- und Ruheräume, 
b) eines wiedervernässten, offenen und überwiegend gehölzfreien Hochmoor-bereichs, 
c) extensiv bewirtschafteter Feucht- und Nassgrünlandkomplexe einschließlich temporärer 

Flachwasser- und Schlammflächen zur Sicherung von Nahrungsflächen, die reich an wir-
bellosen Tieren sind, 

d) von zusammenhängenden, ausreichend großen Flächen mit lückiger, gering- bis mittel-
wüchsiger Vegetation, 

e) von strukturreichen Rand- und Übergangsbereichen mit extensiv genutztem Kulturland, 
eingestreuten Brachen, Hecken und Feldgehölzen, 

f) von Moor- und Bruchwäldern und lichten Baumbeständen mit aufgelockerten Waldrändern 
des Gebietes. 

 
2. insbesondere der als Gastvogel wertbestimmenden Vogelarten (Art. 4 Abs. 1 Vogelschutz-

richtlinie): Kornweihe (Circus cyaneus) und Kranich (Grus grus). 
 

Erhaltungsziele für die Gastvögel sind die Erhaltung und Entwicklung der Rast-, Überwinte-
rungs-, Durchzugs- oder Mausergebiete, insbesondere 

 
a) von großräumigen, offenen Landschaften mit hohen Wasserständen und Überschwem-

mungsflächen im Winterhalbjahr, 
b) von störungsarmen Nahrungsflächen und damit im Verbund stehenden störungsfreien 

Schlafgewässern und Vorsammelplätzen, 
c) von nahrungsreichen, großflächig extensiv bewirtschafteten Grünlandflächen mit hoch an-

stehenden Wasserständen und durchgehend kurzrasiger Vegetation. 
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3. Die Umsetzung dieser Erhaltungsziele dient auch der Erhaltung und Förderung weiterer im 
Gebiet vorkommender Brut- und Gastvogelarten, die einen maßgeblichen avifaunistischen 
Bestandteil des Vogelschutzgebietes darstellen, insbesondere 

 
als Brutvogel: 
 
a) Neuntöter (Lanius collurio), 
b) Kiebitz (Vanellus vanellus), 
c) Braunkehlchen (Saxicola rubetra), 
d) Heidelerche (Lullula arborea), 
e) Wachtel (Coturnix coturnix), 
f) Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus), 
g) Wiesenpieper (Anthus pratensis), 
h) Wiesenschafstelze (Motacilla flava), 
i) Ortolan (Emberiza hortulana), 
j) Steinschmätzer (Oenanthe oenanthe), 
k) Turteltaube (Streptopelia turtur), 
l) Rotmilan (Milvus milvus), 
m) Wiesenweihe (Circus pygargus), 

 
als Gastvogel: 
 
a) Graugans (Anser anser), 
b) Sturmmöwe (Larus canus), 
c) Dunkelwasserläufer (Tringa erythropus), 
d) Bruchwasserläufer (Tringa glareola), 
e) Grünschenkel (Tringa nebularia), 
f) Kiebitz (Vanellus vanellus), 
g) Goldregenpfeifer (Pluvialis apricaria), 
h) Raubwürger (Lanius excubitor), 
i) Sumpfohreule (Asio flammeus). 

 
§ 3 

Verbote 
 

 Gemäß § 26 Abs. 2 BNatSchG sind in einem LSG unter besonderer Beachtung des  
§ 5 Abs. 1 und nach Maßgabe näherer Bestimmungen alle Handlungen verboten, die den Cha-
rakter des Gebiets verändern oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen. 

 
Insbesondere werden folgende Handlungen untersagt: 

 
1. das Landschaftsbild zu verunstalten, 
2. die Ruhe der Natur durch Lärm oder auf andere Weise zu beeinträchtigen, 
3. Hunde – außer auf Haus- und Betriebsgrundstücken – über die Regelungen der allgemeinen 

Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit nach dem Niedersächsischen Gesetz über den Wald und die 
Landschaftsordnung (NWaldLG) hinaus im Zeitraum vom 01.10. eines Jahres bis zum 31.03. 
des Folgejahres unangeleint und abseits der Wege laufen zu lassen; ausgenommen sind 
Jagd- und Diensthunde bei deren bestimmungsgemäßen Gebrauch, 

4. wild wachsende Pflanzen ganz oder in Teilen zu beseitigen, zu schädigen oder auf andere 
Weise zu beeinträchtigen, 

5. wild lebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu beunruhigen, zu vergrämen, zu ihrem Fang 
geeignete Vorrichtungen anzubringen, sie zu fangen oder zu töten oder Puppen, Larven, Eier oder 
Nester oder sonstige Brut- und Wohnstätten solcher Tiere zu entnehmen oder zu beschädigen, 

6. wild lebende Tiere zu füttern, 
7. Pflanzen, Pflanzenbestandteile, Tiere oder tierische Produkte, insbesondere gebietsfremde 

oder invasive Arten, in der freien Landschaft auszubringen oder anzusiedeln, 
8. Lebensstätten wild wachsender Pflanzen oder wild lebender Tiere zu beeinträchtigen, insbesonde-

re Moore, Heiden, Gewässer, Feuchtbereiche, Brachflächen und ungenutzte Landschaftsbereiche 
zu verändern, zu verunreinigen, zu verfüllen, zu beseitigen oder sonst wie zu schädigen, 

9. die nicht dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Flächen mit Kraftfahrzeu-
gen zu befahren oder Kraftfahrzeuge, Wohnwagen oder Anhänger dort abzustellen; hiervon 
ausgenommen sind Wohngrundstücke,  
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10. Straßen und Wege neu anzulegen oder auszubauen, 
11. in der freien Landschaft zu zelten, zu lagern oder offenes Feuer zu entzünden, 
12. Maßnahmen durchzuführen, die Veränderungen der wasserführenden Schichten und der ste-

henden Gewässer hervorrufen oder die zur Absenkung des Grundwasserspiegels führen kön-
nen, Brunnen anzulegen, Grundwasser sowie Wasser aus den Gewässern zu entnehmen  
oder zusätzliche Entwässerungsmaßnahmen durchzuführen, insbesondere durch die Neuan-
lage oder Vertiefung von Gräben, Grüppen sowie Drainagen,  

13. Abfälle, insbesondere Gartenabfälle, und Müll an anderen als den hierfür zugelassenen Plät-
zen wegzuwerfen, abzulagern oder die Landschaft auf andere Weise zu verunreinigen oder 
mit Nährstoffen anzureichern, 

14. standortheimische Hecken, Bäume, Gebüsche und sonstige Gehölzbestände zu beseitigen, 
zu beschädigen oder zu verändern, 

15. landschaftlich oder erdgeschichtlich bemerkenswerte Erscheinungen, z. B. Findlinge oder 
Felsblöcke, zu beseitigen, zu beschädigen oder zu verändern, 

16. die Erdoberfläche oder das Bodenrelief zu verändern, insbesondere durch Aufschüttungen, 
Abgrabungen, Bodenverdichtungen, Ablagerungen oder Einbringen von Stoffen aller Art. 

 
 Die zuständige Naturschutzbehörde kann von den Regelungen des Absatzes 1 Ausnahmen zu-

lassen, sofern diese nicht dem Schutzzweck des § 2 widersprechen. Für diese Ausnahmen kön-
nen Regelungen zu Zeitpunkt, Ort und Ausführungsweise getroffen werden, die geeignet sind, 
Beeinträchtigungen, Gefährdungen oder nachhaltigen Störungen des LSG, einzelner seiner Be-
standteile oder seines Schutzzwecks entgegenzuwirken. Sie ersetzt nicht eine etwa nach sonsti-
gen Vorschriften erforderliche Genehmigung. 

 
 § 33 Abs. 1a BNatSchG sowie § 25a Abs. 1 Nr. 2 NNatSchG bleiben unberührt. 

 
§ 4 

Erlaubnisvorbehalt 
 
(1) Im Landschaftsschutzgebiet bedürfen der vorherigen Erlaubnis durch die zuständige Natur-

schutzbehörde: 
 

1. die Errichtung oder wesentliche Veränderung baulicher Anlagen aller Art, 
2. die Errichtung ortsfester Draht- und Rohrleitungen, 
3. das Anbringen von Werbeanlagen inkl. Bild- und Schrifttafeln, sofern diese nicht der Kenn-

zeichnung des LSG und seiner Wege sowie zur weiteren Information über das LSG dienen, 
4. der Bau von Anlagen und Einrichtungen, auch wenn die Maßnahmen keiner baurechtlichen 

Genehmigung bedürfen oder nur vorübergehender Art sind, 
5. organisierte Veranstaltungen. 

 
(2) Die Erlaubnis für die in Absatz 1 genannten Handlungen erteilt auf Antrag die zuständige Natur-

schutzbehörde. Die Erlaubnis darf nur versagt werden, wenn das Vorhaben geeignet ist, den 
Charakter des LSG zu verändern oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderzulaufen. Sie kann 
mit Nebenbestimmungen versehen werden, die geeignet sind Beeinträchtigungen, Gefährdungen 
oder nachhaltigen Störungen des LSG, einzelner seiner Bestandteile oder seines Schutzzwecks 
entgegenzuwirken. 

 
(3) Die Erlaubnis ersetzt nicht eine nach sonstigen Vorschriften erforderliche Genehmigung. 
 

§ 5 
Freistellungen 

 
(1) Die in den Abs. 2 bis 7 aufgeführten Handlungen oder Nutzungen sind von den Verboten des § 3 

Abs. 1 und den Erlaubnisvorbehalten des § 4 freigestellt. 
 
(2) Allgemein freigestellt sind 
 

1. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung sowie Untersuchung und Kontrolle 
des Gebietes im Auftrag oder auf Anordnung der zuständigen Naturschutzbehörde oder mit 
deren vorheriger Zustimmung, 

2. Maßnahmen der Gefahrenabwehr oder Verkehrssicherungspflicht, 
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3. Maßnahmen zur Durchführung geowissenschaftlicher Untersuchungen zum Zwecke der 
amtlich geologischen oder bodenkundlichen Landesaufnahme mit vorheriger Zustimmung 
der zuständigen Naturschutzbehörde, 

4. die Beseitigung und das Management von invasiven und/oder gebietsfremden Arten mit vor-
heriger Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde, 

5. die ordnungsgemäße Unterhaltung der Straßen und Wege in der vorhandenen Breite, sofern 
ausschließlich milieuangepasstes Material oder das bisherige Deckschichtmaterial verwen-
det wird und soweit dies für die freigestellten Nutzungen erforderlich ist, jedoch für Wege 
ohne Verwendung von Bau- und Ziegelschutt sowie Teer- und Asphaltaufbrüchen,  

6. ordnungsgemäße Pflegemaßnahmen an Gehölzen sowie der ordnungsgemäße Gehölzrück-
schnitt zur Erhaltung des Lichtraumprofils an Straßen, Wegen und landwirtschaftlich genutz-
ten Grundstücken durch fachgerechten Schnitt, 

7. die Nutzung, Unterhaltung, Kontrolle und Instandsetzung der bestehenden rechtmäßigen 
Anlagen und Einrichtungen, insbesondere zur öffentlichen Ver- und Entsorgung, 

8. auf Haus- und Hofgrundstücken der Umbau, die Erweiterung, der Wiederaufbau und der 
Neubau von Gebäuden und Anlagen, die dem Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen 
dienen mit vorheriger Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde, 

9. die ordnungsgemäße Gewässerunterhaltung an und in Gewässern II. und III. Ordnung nach 
den Grundsätzen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und des Niedersächsischen Was-
sergesetzes (NWG), 

10. der motorisierte Anliegerverkehr. 
 
(3) Freigestellt ist die ordnungsgemäße landwirtschaftliche Bodennutzung auf den in der gemäß § 1 

Abs. 3 maßgeblichen Detailkarte dargestellten Flächen nach guter fachlicher Praxis gemäß § 5 
Abs. 2 BNatSchG sowie § 2a Abs. 2 und § 25a NNatSchG und nach folgenden Vorgaben: 

 
1. die Nutzung der Ackerflächen oder die Umwandlung der Ackerflächen in Grünland und de-

ren anschließende Nutzung gemäß Nr. 2, 
2. die Nutzung der Grünlandflächen 

a) ohne Umwandlung der Grünland- in Ackernutzung und ohne Ackerzwischennutzung, 
b) ohne Veränderung des Bodenreliefs insbesondere durch Verfüllen von Bodensenken,  

-mulden und -rinnen und durch Einebnung und Planierung, 
c) ohne Ausbringen von Dungstoffen aus der Geflügeltierhaltung, 
d) auf landeseigenen Flächen darüber hinaus die Nutzung nur im Rahmen der abge-

schlossenen Pachtverträge, 
3. ohne die Neuanlage von Dauerkulturen oder Kulturen, bei denen eine Schutzabdeckung 

eingesetzt wird, die eine hohe Bearbeitungsintensität während der Brutzeit erfordern oder 
eine Störung oder Beeinträchtigung der Schutzgüter gem. § 2 Abs. 4 auf andere Art und 
Weise zur Folge haben (dazu gehören insbesondere Beerensträucher, Spargel, Erdbeeren, 
Zierpflanzen, Miscanthus, Kurzumtriebsplantagen, Weihnachtsbäume), 

4. die Nutzung der bestehenden Kulturen gem. Nr. 3 mit einer Folgenutzung als Acker gem. Nr. 
1 oder Grünland gem. Nr. 2 nach Beendigung der Kultur, 

5. ohne zusätzliche Entwässerungsmaßnahmen insbesondere durch Maßnahmen zur Absen-
kung des Grundwasserstandes und durch die Neuanlage von Gräben, Grüppen sowie Drai-
nagen; zulässig bleibt die Unterhaltung und Instandsetzung rechtmäßig bestehender Ent-
wässerungseinrichtungen, 

6. die Unterhaltung und Instandsetzung bestehender Weidezäune und Viehtränken sowie de-
ren Neuerrichtung in ortsüblicher Weise, 

7. die Unterhaltung und Instandsetzung rechtmäßig bestehender Viehunterstände sowie deren 
Neuerrichtung in ortsüblicher Weise mit vorheriger Zustimmung der zuständigen Natur-
schutzbehörde. 

 
(4) Freigestellt ist die ordnungsgemäße Forstwirtschaft auf den in der gemäß § 1 Abs. 3 maßgebli-

chen Detailkarte dargestellten Waldflächen im Sinne des § 5 Abs. 3 BNatSchG und des § 11 
NWaldLG einschließlich der Errichtung und Unterhaltung von Zäunen und Gattern und der Nut-
zung und Unterhaltung von sonst erforderlichen Einrichtungen und Anlagen, ohne zusätzliche 
Entwässerung. 

 
(5) Freigestellt ist die einzelstamm- oder gruppenweise, bodenschonende Entnahme von Gehölzen 

auf den in der gemäß § 1 Abs. 3 maßgeblichen Detailkarte dargestellten Gehölzbeständen auf 
Moorboden im Zeitraum vom 01.10. eines Jahres bis zum 28.02. des darauffolgenden Jahres, 
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ohne Nachpflanzung und ohne zusätzliche Entwässerung, mit vorheriger Zustimmung der zu-
ständigen Naturschutzbehörde. 

 
(6) Freigestellt ist die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd. 
 
(7) Freigestellt ist die ordnungsgemäße Fischereiausübung unter größtmöglicher Schonung der na-

türlichen Lebensgemeinschaften im Gewässer und an seinen Ufern. 
 
(8) Die zuständige Naturschutzbehörde kann bei den in den Absätzen 2, 3 und 5 genannten Fällen 

die erforderliche Zustimmung erteilen, wenn und soweit keine Beeinträchtigungen oder nachhalti-
gen Störungen des LSG oder seiner für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen 
Bestandteile zu befürchten sind. Die Erteilung der Zustimmung kann mit Regelungen zu Zeit-
punkt, Ort und Ausführungsweise versehen werden. 

 
(9) Weitergehende Vorschriften des besonderen Artenschutzes gemäß § 44 BNatSchG, der Ein-

griffsregelung gemäß § 14 BNatSchG i. V. m. § 5 NNatSchG, des Biotopschutzes gemäß § 30 
BNatSchG i. V. m. § 24 NNatSchG, der Verträglichkeitsprüfung gemäß Art. 6 Abs. 3 FFH-
Richtlinie sowie § 34 BNatSchG i. V. m. § 26 NNatSchG bleiben unberührt. 

 
(10) Bestehende, bestandskräftige behördliche Genehmigungen, Erlaubnisse oder sonstige Verwal-

tungsakte bleiben unberührt. 
 

§ 6 
Befreiungen 

 
 Von den Verboten dieser Verordnung kann die zuständige Naturschutzbehörde nach Maßgabe 

des § 67 BNatSchG i. V. m. § 41 NNatSchG Befreiung gewähren. 
 

 Eine Befreiung zur Realisierung von Plänen oder Projekten kann gewährt werden, wenn sie sich 
im Rahmen der Prüfung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 26 NNatSchG als mit dem 
Schutzzweck dieser Verordnung vereinbar erweisen oder die Voraussetzungen des § 34 Abs. 3 
bis 6 BNatSchG erfüllt sind. 

 
§ 7  

Anordnungsbefugnis 
 
Gemäß § 2 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 NNatSchG kann die zuständige Naturschutzbehörde die Wie-
derherstellung des bisherigen Zustands anordnen, wenn gegen die Verbote des § 3 oder die Erlaub-
nisvorbehalte des § 4 dieser Verordnung verstoßen wurde, ohne dass die Voraussetzungen einer 
Freistellung nach § 5 vorliegen oder eine Zustimmung nach § 5 Abs. 8 erteilt wurde, und Natur oder 
Landschaft rechtswidrig zerstört, beschädigt oder verändert worden sind. 
 

§ 8 
Pflege-, Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen 

 
 Grundstückseigentümer und Nutzungsberechtigte haben die Durchführung von folgenden durch 

die zuständige Naturschutzbehörde angeordneten oder angekündigten Maßnahmen zu dulden: 
 

1. Maßnahmen zur Erhaltung, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung des LSG oder einzel-
ner seiner Bestandteile,  

2. das Aufstellen von Schildern zur Kennzeichnung des LSG und seiner Wege sowie zur weite-
ren Information über das LSG. 

 
 Zu dulden sind insbesondere 

 
 die in einem Managementplan, Maßnahmenplan, Pflege- und Entwicklungsplan oder in Maß-

nahmenblättern für das LSG dargestellten Maßnahmen, 
 regelmäßig anfallende Erhaltungs- und Pflegemaßnahmen, wie 

 
a) das Entfernen von Bäumen und Sträuchern, insbesondere von Birken und Kiefern auf 

Moor- und Heidestandorten, 
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b) Entkusselungsmaßnahmen (z. T. auch mechanisch) sowie Mähen und Mulchen mit Ab-
transport des Mähguts, 

c) die Beweidung durch Hüteschafhaltung, 
d) die Verjüngung überalterter Heide- und Pfeifengrasbestände, 
e) Schaffung lichter, aufgelockerter Wald- und Übergangsbereiche, 
f) die Beseitigung von Neophytenbeständen, 

 
 die Wiedervernässung des Torfkörpers, u. a. durch die Anlage und das Freistellen und Nach-

arbeiten von Verwallungen und Dämmen sowie das Schließen von Gräben auf ungenutzten 
Flächen, 

 das Freistellen und Abschrägen von Torfstichkanten. 
 
(3) §§ 15 und 39 NNatSchG sowie § 65 BNatSchG bleiben unberührt. 
 

§ 9 
Umsetzung von Erhaltungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen 

 
 Die in den §§ 3, 4 und 5 dieser Verordnung enthaltenen Regelungen entsprechen in der Regel 

Maßnahmen zur Erhaltung eines günstigen Erhaltungsgrades der im LSG vorkommenden Vogel-
arten gemäß § 2. 

 
 Die in § 8 Abs. 1 und 2 dieser Verordnung beschriebenen Maßnahmen dienen darüber hinaus 

der Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungsgrades der im LSG vorkom-
menden Vogelarten gemäß § 2. 

 
 Als Instrumente zur Umsetzung der in § 8 dieser Verordnung aufgeführten Maßnahmen dienen 

insbesondere 
 

 Pflege-, Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen der zuständigen Naturschutzbe-
hörde, die in einem Managementplan, Maßnahmenplan, Pflege- und Entwicklungsplan oder in 
Maßnahmenblättern dargestellt werden, 

 freiwillige Vereinbarungen im Rahmen des Vertragsnaturschutzes, 
 freiwillige Vereinbarungen im Rahmen von Fördermaßnahmen, 
 Einzelfallanordnungen nach § 15 Abs. 1 NNatSchG. 

 
§ 10 

Ordnungswidrigkeiten 
 
Ordnungswidrig im Sinne von § 26 Abs. 2 BNatschG i. V. m. § 43 Abs. 2 Nr. 4 NNatSchG handelt, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig gegen die Verbote in § 3 Abs. 1 oder gegen die Erlaubnisvorbehalte in § 4 Abs. 
1 dieser Verordnung verstößt, ohne dass die Voraussetzungen einer Freistellung nach § 5 Abs. 2 bis 7 
dieser Verordnung vorliegen oder eine Ausnahme nach § 3 Abs. 2, eine Erlaubnis nach § 4 Abs. 2, eine 
Zustimmung nach § 5 Abs. 8 dieser Verordnung oder eine Befreiung gewährt wurde. Die Ordnungswidrig-
keit kann nach § 43 Abs. 3 NNatSchG mit einer Geldbuße bis zu 25.000 Euro geahndet werden. 
 

§ 11 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung im Amtsblatt für den Landkreis Diepholz in 

Kraft. 
 
(2) Die Verordnung zum Schutze des Landschaftsteiles „Großes Renzeler Moor und Schwarzes 

Moor“ vom 07.02.1969 (Abl. RBHan. Stück 4/1969 v. 19.02.1969, S. 36) wird im Geltungsbereich 
dieser Verordnung aufgehoben. 

 
 
Diepholz, den 04.03.2024 
Landkreis Diepholz 
 
C. Bockhop 
Landrat
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Verordnung 
über das Landschaftsschutzgebiet "Rehdener Geestmoor" 

in der Samtgemeinde Rehden und der Gemeinde Wagenfeld, Landkreis Diepholz, 
vom 04.03.2024 

 
Aufgrund der §§ 20 Abs. 2 Nr. 4, 22 Abs. 1 und 2, 26, 32 Abs. 2 und 3 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.12.2022 (BGBl. 
I S. 2240) i. V. m. den §§ 14, 15, 19, 23, 32 Abs. 1 Niedersächsisches Naturschutzgesetz (NNatSchG) 
vom 19.02.2010 (Nds. GVBl. S. 104), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 12.12.2023 
(Nds. GVBl. Nr. 25/2023 S. 294) wird verordnet: 
 

§ 1 
Landschaftsschutzgebiet 

 
(1) Das in den Absätzen 2 und 3 näher bezeichnete Gebiet wird zum Landschaftsschutzgebiet (LSG) 

„Rehdener Geestmoor" erklärt. 
 
(2) Das LSG setzt sich aus fünf an das Naturschutzgebiet „Rehdener Geestmoor“ angrenzenden 

Teilgebieten zusammen und liegt in der naturräumlichen Einheit „Ems-Hunte-Geest und Düm-
mer-Geestniederung“. Drei der Teilgebiete befinden sich in der Samtgemeinde Rehden und zwei 
Teilgebiete in der Gemeinde Wagenfeld. Das LSG "Rehdener Geestmoor" ist landwirtschaftlich 
geprägt. Die Teilflächen weisen ein Mosaik aus Grünland und Acker auf grundwasserbeeinfluss-
ten Gley- und Niedermoorböden sowie sandgeprägten Podsol-Böden auf. Insbesondere die süd-
liche Teilfläche und die östlichen Teilflächen umfassen strukturgebende Elemente wie Feldhe-
cken, Baumreihen sowie Kleingewässer. 

 
(3) Die Lage des LSG ist aus der mitveröffentlichten Übersichtskarte im Maßstab 1:45.000 zu ent-

nehmen, die Grenze des LSG ergibt sich aus der maßgeblichen und mitveröffentlichten Detailkar-
te im Maßstab 1:7.000 (Anlagen). Sie verläuft auf der Innenseite des dort dargestellten grauen 
Bandes. Die Karten sind Bestandteil dieser Verordnung. Verordnung und Karten können in digita-
ler Form von allen Personen im elektronischen Amtsblatt des Landkreises Diepholz sowie in ana-
loger Form während der Dienststunden beim Landkreis Diepholz – untere Naturschutzbehörde –, 
bei der Samtgemeinde Rehden sowie der Gemeinde Wagenfeld unentgeltlich eingesehen wer-
den. 

 
(4) Das LSG liegt vollständig im Europäischen Vogelschutzgebiet EU-VSG V40 „Diepholzer Moor-

niederung“ (DE 3418-401) gemäß der Richtlinie 2009/147/EG (Vogelschutzrichtlinie) des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 30.11.2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelar-
ten (ABl. EU Nr. L 20 v. 26.01.2010, S. 7), zuletzt geändert durch Art. 5 VO (EU) 2019/1010 vom 
05.06.2019 (ABl. L 170 S. 115). 

 
(5) Das LSG hat eine Größe von ca. 236 ha. 
 

§ 2 
Schutzzweck 

 
(1) Allgemeiner Schutzzweck für das LSG ist nach Maßgabe der §§ 26 Abs. 1 und 32 Abs. 3 

BNatSchG i. V. m. § 19 NNatSchG die Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung der Leis-
tungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts sowie der Regenerationsfähigkeit und nachhal-
tigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, einschließlich des Schutzes von Lebensstätten und Le-
bensräumen bestimmter wild lebender Tier- und Pflanzenarten. 

 
(2) Der besondere Schutzzweck umfasst insbesondere 
 

1. die Erhaltung und Entwicklung extensiv genutzter, artenreicher Grünlandflächen unterschiedli-
cher Ausprägungen und Nässegrade als Brut-, Nahrungs- und Rasthabitat für nordische Gän-
se und Schwäne, für Arten der extensiven Kulturlandschaft wie Feldlerche (Alauda arvensis), 
Rebhuhn (Perdix perdix) oder Baumpieper (Anthus trivialis) sowie den Wanderfalken (Falco 
peregrinus), 

2. den Schutz und die Förderung der wild lebenden Tiere und Pflanzen, insbesondere der euro-
päisch geschützten Vogelarten sowie ihrer Lebensgemeinschaften und Lebensstätten, 
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3. in Teilbereichen die Erhaltung und Entwicklung strukturreicher Übergangsbereiche mit He-
cken, Einzelbäumen und Baumgruppen sowie Kleingewässern, 

4. die Vernetzung von Biotopen der Offen- und Halboffenlandschaft sowie der Feuchtlebens-
räume, 

5. den Schutz der Bodenfunktionen, insbesondere der organischen und weiteren kohlenstoffrei-
chen Böden. 

 
(3) Das LSG gemäß § 1 Abs. 4 ist Teil des kohärenten europäischen ökologischen Netzes „Natura 

2000“; die Unterschutzstellung des LSG „Rehdener Geestmoor“ als Teilgebiet des Europäischen 
Vogelschutzgebietes „Diepholzer Moorniederung“ trägt dazu bei, den günstigen Erhaltungszu-
stand der wertbestimmenden und weiteren maßgeblichen Vogelarten im Europäischen Vogel-
schutzgebiet „Diepholzer Moorniederung“ insgesamt zu erhalten oder wiederherzustellen. 

 
(4) Erhaltungsziele (weiterer besonderer Schutzzweck) des Europäischen Vogelschutzgebietes im 

LSG sind die Erhaltung und Wiederherstellung günstiger Erhaltungszustände 
 

1. insbesondere der als Brutvogel wertbestimmenden Vogelarten (Art. 4 Abs. 1 und Abs. 2 
Vogelschutzrichtlinie): Baumfalke (Falco subbuteo), Bekassine (Gallinago gallinago), Brach-
vogel (Numenius arquata), Krickente (Anas crecca), Raubwürger (Lanius excubitor), Rot-
schenkel (Tringa totanus) und Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola). 

 
Erhaltungsziele für die Brutvögel sind die Erhaltung und Entwicklung überlebensfähiger Be-
stände mit für die lokale Population langfristig ausreichenden Bruterfolgen, insbesondere 
durch die Erhaltung und Entwicklung 

 
a) der störungsarmen Brut-, Nahrungs- und Ruheräume, 
b) extensiv bewirtschafteter Feucht- und Nassgrünlandkomplexe einschließlich temporärer 

Flachwasser- und Schlammflächen zur Sicherung von Nahrungsflächen, die reich an wir-
bellosen Kleintieren sind, 

c) von zusammenhängenden, ausreichend großen Flächen mit lückiger, gering- bis mittel-
wüchsiger Vegetation, 

d) von strukturreichen Rand- und Übergangsbereichen im extensiv genutzten Kulturland mit 
eingestreuten Brachen, Hecken und Feldgehölzen, 

e) von lichten Baum- und aufgelockerten Gebüschbeständen. 
 

2. insbesondere der als Gastvogel wertbestimmenden Vogelarten (Art. 4 Abs. 1 Vogelschutz-
richtlinie): Kornweihe (Circus cyaneus) und Kranich (Grus grus). 

 
Erhaltungsziele für die Gastvögel sind die Erhaltung und Entwicklung der Rast-, Überwinte-
rungs-, Durchzugs- oder Mausergebiete, insbesondere 

 
a) von großräumigen, offenen Landschaften mit hohen Wasserständen und Überschwem-

mungsflächen im Winterhalbjahr, 
b) von störungsarmen Nahrungsflächen und damit im Verbund stehenden störungsfreien 

Schlafgewässern und Vorsammelplätzen, 
c) von nahrungsreichen, großflächig extensiv bewirtschafteten Grünlandflächen mit hoch an-

stehenden Wasserständen. 
 

3. Die Umsetzung dieser Erhaltungsziele dient auch der Erhaltung und Förderung weiterer im 
Gebiet vorkommender Brut- und Gastvogelarten, die einen maßgeblichen avifaunistischen 
Bestandteil des Vogelschutzgebietes darstellen, 

 
als Brutvogel: 
 
a) Neuntöter (Lanius collurio), 
b) Kiebitz (Vanellus vanellus), 
c) Wachtel (Coturnix coturnix), 
d) Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus), 
e) Wiesenpieper (Anthus pratensis), 
f) Wiesenschafstelze (Motacilla flava), 
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als Gastvogel: 
 
a) Graugans (Anser anser), 
b) Sturmmöwe (Larus canus), 
c) Dunkelwasserläufer (Tringa erythropus), 
d) Bruchwasserläufer (Tringa glareola), 
e) Grünschenkel (Tringa nebularia), 
f) Kiebitz (Vanellus vanellus), 
g) Raubwürger (Lanius excubitor), 
h) Sumpfohreule (Asio flammeus), 
i) Wiesenweihe (Circus pygargus) (Nahrungsgast). 

 
§ 3 

Verbote 
 
(1) Gemäß § 26 Abs. 2 BNatSchG sind in einem LSG unter besonderer Beachtung des  

§ 5 Abs. 1 und nach Maßgabe näherer Bestimmungen alle Handlungen verboten, die den Cha-
rakter des Gebiets verändern oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen. 

 
Insbesondere werden folgende Handlungen untersagt: 

 
1. das Landschaftsbild zu verunstalten, 
2. die Ruhe der Natur durch Lärm oder auf andere Weise zu beeinträchtigen, 
3. Hunde – außer auf Haus- und Betriebsgrundstücken – über die Regelungen der allgemeinen 

Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit nach dem Niedersächsischen Gesetz über den Wald und die 
Landschaftsordnung (NWaldLG) hinaus im Zeitraum vom 01.10. eines Jahres bis zum 31.03. 
des Folgejahres unangeleint und abseits der Wege laufen zu lassen; ausgenommen sind 
Jagd- und Diensthunde bei deren bestimmungsgemäßen Gebrauch, 

4. wild wachsende Pflanzen ganz oder in Teilen zu beseitigen, zu schädigen oder auf andere 
Weise zu beeinträchtigen, 

5. wild lebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu beunruhigen, zu vergrämen, zu ihrem 
Fang geeignete Vorrichtungen anzubringen, sie zu fangen oder zu töten oder Puppen, Larven, 
Eier oder Nester oder sonstige Brut- und Wohnstätten solcher Tiere zu entnehmen oder zu 
beschädigen, 

6. wild lebende Tiere zu füttern, 
7. Pflanzen, Pflanzenbestandteile, Tiere oder tierische Produkte, insbesondere gebietsfremde 

oder invasive Arten, in der freien Landschaft auszubringen oder anzusiedeln, 
8. Lebensstätten wild wachsender Pflanzen oder wild lebender Tiere zu beeinträchtigen, insbe-

sondere Gewässer, Feuchtbereiche, Brachflächen oder ungenutzte Landschaftsbereiche zu 
verändern, zu verunreinigen, zu verfüllen, zu beseitigen oder sonst wie zu schädigen, 

9. die nicht dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Flächen mit Kraftfahrzeu-
gen zu befahren oder Kraftfahrzeuge, Wohnwagen oder Anhänger dort abzustellen, 

10. Straßen und Wege neu anzulegen oder auszubauen, 
11. in der freien Landschaft zu zelten, zu lagern oder offenes Feuer zu entzünden, 
12. Maßnahmen durchzuführen, die Veränderungen der wasserführenden Schichten und der 

stehenden Gewässer hervorrufen oder die zur Absenkung des Grundwasserspiegels führen 
können, Brunnen anzulegen, Grundwasser sowie Wasser aus den Gewässern zu entnehmen 
oder zusätzliche Entwässerungsmaßnahmen durchzuführen, insbesondere durch die 
Neuanlage oder Vertiefung von Gräben, Grüppen oder Drainagen, 

13. Abfälle, insbesondere Gartenabfälle, und Müll an anderen als den hierfür zugelassenen Plät-
zen wegzuwerfen, abzulagern oder die Landschaft auf andere Weise zu verunreinigen oder 
mit Nährstoffen anzureichern, 

14. standortheimische Hecken, Bäume, Gebüsche und sonstige Gehölzbestände zu beseitigen, 
zu beschädigen oder zu verändern, 

15. landschaftlich oder erdgeschichtlich bemerkenswerte Erscheinungen, z. B. Findlinge oder 
Felsblöcke, zu beseitigen, zu beschädigen oder zu verändern, 

16. die Erdoberfläche oder das Bodenrelief zu verändern, insbesondere durch Aufschüttungen, 
Abgrabungen, Bodenverdichtungen, Ablagerungen oder Einbringen von Stoffen aller Art. 

 
 Die zuständige Naturschutzbehörde kann von den Regelungen des Absatzes 1 Ausnahmen zu-

lassen, sofern diese nicht dem Schutzzweck des § 2 widersprechen. Für diese Ausnahmen kön-
nen Regelungen zu Zeitpunkt, Ort und Ausführungsweise getroffen werden, die geeignet sind, 
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Beeinträchtigungen, Gefährdungen oder nachhaltigen Störungen des LSG, einzelner seiner Be-
standteile oder seines Schutzzwecks entgegenzuwirken. Sie ersetzt nicht eine etwa nach sonsti-
gen Vorschriften erforderliche Genehmigung. 

 
 § 33 Abs. 1a BNatSchG sowie § 25a Abs. 1 Nr. 2 NNatSchG bleiben unberührt. 

 
§ 4 

Erlaubnisvorbehalt 
 
(1) Im Landschaftsschutzgebiet bedürfen der vorherigen Erlaubnis durch die zuständige Natur-

schutzbehörde: 
 

1. die Errichtung oder wesentliche Veränderung baulicher Anlagen aller Art, 
2. die Errichtung ortsfester Draht- und Rohrleitungen, 
3. das Anbringen von Werbeanlagen inkl. Bild- und Schrifttafeln, sofern diese nicht der Kenn-

zeichnung des LSG und seiner Wege sowie zur weiteren Information über das LSG dienen, 
4. der Bau von Anlagen und Einrichtungen, auch wenn die Maßnahmen keiner baurechtlichen 

Genehmigung bedürfen oder nur vorübergehender Art sind, 
5. organisierte Veranstaltungen. 

 
(2) Die Erlaubnis für die in Absatz 1 genannten Handlungen erteilt auf Antrag die zuständige Natur-

schutzbehörde. Die Erlaubnis darf nur versagt werden, wenn das Vorhaben geeignet ist, den 
Charakter des LSG zu verändern oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderzulaufen. Sie kann 
mit Nebenbestimmungen versehen werden, die geeignet sind Beeinträchtigungen, Gefährdungen 
oder nachhaltigen Störungen des LSG, einzelner seiner Bestandteile oder seines Schutzzwecks 
entgegenzuwirken. 

 
(3) Die Erlaubnis ersetzt nicht eine nach sonstigen Vorschriften erforderliche Genehmigung. 
 

§ 5 
Freistellungen 

 
(1) Die in den Abs. 2 bis 4 aufgeführten Handlungen oder Nutzungen sind von den Verboten des § 3 

Abs. 1 und den Erlaubnisvorbehalten des § 4 freigestellt. 
 
(2) Allgemein freigestellt sind 
 

1. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung sowie Untersuchung und Kontrolle 
des Gebietes im Auftrag oder auf Anordnung der zuständigen Naturschutzbehörde oder mit 
deren vorheriger Zustimmung, 

2. Maßnahmen der Gefahrenabwehr oder Verkehrssicherungspflicht, 
3. ordnungsgemäße Pflegemaßnahmen an Gehölzen sowie der ordnungsgemäße Gehölzrück-

schnitt zur Erhaltung des Lichtraumprofils an Straßen, Wegen und landwirtschaftlich genutz-
ten Grundstücken durch fachgerechten Schnitt, 

4. Maßnahmen zur Durchführung geowissenschaftlicher Untersuchungen zum Zwecke der 
amtlich geologischen oder bodenkundlichen Landesaufnahme mit vorheriger Zustimmung 
der zuständigen Naturschutzbehörde, 

5. die Beseitigung und das Management von invasiven und/oder gebietsfremden Arten mit vor-
heriger Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde, 

6. die ordnungsgemäße Unterhaltung der Straßen und Wege in der vorhandenen Breite, mit 
dem bisherigen Deckschichtmaterial und soweit dies für die freigestellten Nutzungen erfor-
derlich ist, jedoch für Wege ohne Verwendung von Bau- und Ziegelschutt sowie Teer- und 
Asphaltaufbrüchen, 

7. die Nutzung, Unterhaltung, Kontrolle und Instandsetzung der bestehenden rechtmäßigen 
Anlagen und Einrichtungen, insbesondere zur öffentlichen Ver- und Entsorgung, 

8. auf Haus- und Hofgrundstücken der Umbau, die Erweiterung, der Wiederaufbau und der 
Neubau von Gebäuden und Anlagen, die dem Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen 
dienen mit vorheriger Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde, 

9. die ordnungsgemäße Gewässerunterhaltung an und in Gewässern II. und III. Ordnung nach 
den Grundsätzen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und des Niedersächsischen Was-
sergesetzes (NWG), 

10. der motorisierte Anliegerverkehr. 
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(3) Freigestellt ist die ordnungsgemäße landwirtschaftliche Bodennutzung auf den in der gemäß § 1 
Abs. 3 maßgeblichen Detailkarte dargestellten Flächen nach guter fachlicher Praxis gemäß § 5 
Abs. 2 BNatSchG sowie § 2a Abs. 2 und § 25a NNatSchG und nach folgenden Vorgaben: 

 
1. die Nutzung der Ackerflächen oder die Umwandlung der Ackerflächen in Grünland und de-

ren anschließende Nutzung gemäß Nr. 2, 
2. die Nutzung der Grünlandflächen 

 
a) ohne Umwandlung der Grünland- in Ackernutzung und ohne Ackerzwischennutzung, 
b) ohne Veränderung des Bodenreliefs insbesondere durch Verfüllen von Bodensenken,  

-mulden und -rinnen und durch Einebnung und Planierung, 
c) ohne Ausbringen von Dungstoffen aus der Geflügeltierhaltung, 

 
3. ohne zusätzliche Entwässerungsmaßnahmen insbesondere durch Maßnahmen zur Absen-

kung des Grundwasserstandes und durch die Neuanlage von Gräben, Grüppen sowie Drai-
nagen; zulässig bleibt die Unterhaltung und Instandsetzung rechtmäßig bestehender Ent-
wässerungseinrichtungen, 

4. ohne die Neuanlage von Dauerkulturen oder Kulturen, bei denen eine Schutzabdeckung 
eingesetzt wird, die eine hohe Bearbeitungsintensität während der Brutzeit erfordern oder 
eine Störung oder Beeinträchtigung der Schutzgüter gem. § 2 Abs. 4 auf andere Art und 
Weise zur Folge haben (dazu gehören insbesondere Beerensträucher, Spargel, Erdbeeren, 
Zierpflanzen, Miscanthus, Kurzumtriebsplantagen, Weihnachtsbäume), 

5. die Unterhaltung und Instandsetzung bestehender Weidezäune und Viehtränken sowie de-
ren Neuerrichtung in ortsüblicher Weise, 

6. die Unterhaltung und Instandsetzung rechtmäßig bestehender Viehunterstände sowie deren 
Neuerrichtung in ortsüblicher Weise mit vorheriger Zustimmung der zuständigen Natur-
schutzbehörde. 

 
(4) Freigestellt ist die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd. 
 
(5) Die zuständige Naturschutzbehörde kann in den in Absätzen 2 und 3 genannten Fällen die erfor-

derliche Zustimmung erteilen, wenn und soweit keine Beeinträchtigungen oder nachhaltigen Stö-
rungen des LSG oder seiner für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Be-
standteile zu befürchten sind. Die Erteilung der Zustimmung kann mit Regelungen zu Zeitpunkt, 
Ort und Ausführungsweise versehen werden. 

 
(6) Weitergehende Vorschriften des besonderen Artenschutzes gemäß § 44 BNatSchG, der Ein-

griffsregelung gemäß § 14 BNatSchG i. V. m. § 5 NNatSchG, des Biotopschutzes gemäß § 30 
BNatSchG i. V. m. § 24 NNatSchG, der Verträglichkeitsprüfung gemäß Art. 6 Abs. 3 FFH-
Richtlinie sowie § 34 BNatSchG i. V. m. § 26 NNatSchG bleiben unberührt. 

 
(7) Bestehende, bestandskräftige behördliche Genehmigungen, Erlaubnisse oder sonstige Verwal-

tungsakte bleiben unberührt. 
 

§ 6 
Befreiungen 

 
(1) Von den Verboten dieser Verordnung kann die zuständige Naturschutzbehörde nach Maßgabe 

des § 67 BNatSchG i. V. m. § 41 NNatSchG Befreiung gewähren. 
 
(2) Eine Befreiung zur Realisierung von Plänen oder Projekten kann gewährt werden, wenn sie sich 

im Rahmen der Prüfung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 26 NNatSchG als mit dem 
Schutzzweck dieser Verordnung vereinbar erweisen oder die Voraussetzungen des § 34 Abs. 3 
bis 6 BNatSchG erfüllt sind. 

 
§ 7  

Anordnungsbefugnis 
 
Gemäß § 2 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 NNatSchG kann die zuständige Naturschutzbehörde die Wie-
derherstellung des bisherigen Zustands anordnen, wenn gegen die Verbote des § 3 oder die Erlaub-
nisvorbehalte nach § 4 dieser Verordnung verstoßen wurde, ohne dass die Voraussetzungen einer 
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Freistellung nach § 5 vorliegen oder eine Zustimmung nach § 5 Abs. 5 erteilt wurde, und Natur oder 
Landschaft rechtswidrig zerstört, beschädigt oder verändert worden sind. 
 

§ 8 
Pflege-, Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen 

 
(1) Grundstückseigentümer und Nutzungsberechtigte haben die Durchführung von folgenden durch 

die zuständige Naturschutzbehörde angeordneten oder angekündigten Maßnahmen zu dulden: 
 

1. Maßnahmen zur Erhaltung, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung des LSG oder einzel-
ner seiner Bestandteile,  

2. das Aufstellen von Schildern zur Kennzeichnung des LSG und seiner Wege sowie zur weite-
ren Information über das LSG. 

 
(2) Zu dulden sind insbesondere 
 

 die in einem Managementplan, Maßnahmenplan, Pflege- und Entwicklungsplan oder in Maß-
nahmenblättern für das LSG dargestellten Maßnahmen, 

 mögliche Erhaltungs- und Pflegemaßnahmen, wie 
 

a) die extensive Grünlandpflege, z. B. durch angepasste Beweidung, 
b) die Schaffung lichter, aufgelockerter Gehölz- und Übergangsbereiche, 
c) die Beseitigung und das Management von Neophytenbeständen, 
d) der Erhalt und die Entwicklung eines naturnahen Wasserhaushalts und einer naturnahen 

Wasserstandsdynamik. 
 
(3) §§ 15 und 39 NNatSchG sowie § 65 BNatSchG bleiben unberührt. 
 

§ 9 
Umsetzung von Erhaltungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen 

 
(1) Die in den §§ 3, 4 und 5 dieser Verordnung enthaltenen Regelungen entsprechen in der Regel 

Maßnahmen zur Erhaltung eines günstigen Erhaltungsgrades der im LSG vorkommenden Vogel-
arten gemäß § 2. 

 
(2) Die in § 8 Abs. 1 und 2 dieser Verordnung beschriebenen Maßnahmen dienen darüber hinaus 

der Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungsgrades der im LSG vorkom-
menden Vogelarten gemäß § 2. 

 
(3) Als Instrumente zur Umsetzung der in § 8 dieser Verordnung aufgeführten Maßnahmen dienen 

insbesondere 
 

 Pflege-, Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen der zuständigen Naturschutzbe-
hörde, die in einem Managementplan, Maßnahmenplan, Pflege- und Entwicklungsplan oder 
in Maßnahmenblättern dargestellt werden, 

 freiwillige Vereinbarungen im Rahmen des Vertragsnaturschutzes, 
 freiwillige Vereinbarungen im Rahmen von Fördermaßnahmen, 
 Einzelfallanordnungen nach § 15 Abs. 1 NNatSchG. 

 
§ 10 

Ordnungswidrigkeiten 
 
Ordnungswidrig im Sinne von § 26 Abs. 2 BNatschG i. V. m. § 43 Abs. 2 Nr. 4 NNatSchG handelt, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig gegen die Verbote in § 3 Abs. 1 oder gegen die Erlaubnisvorbehalte in § 4 
Abs. 1 dieser Verordnung verstößt, ohne dass die Voraussetzungen einer Freistellung nach § 5 Abs. 2 
bis 4 dieser Verordnung vorliegen oder eine Ausnahme nach § 3 Abs. 2, eine Erlaubnis nach § 4 Abs. 
2, eine Zustimmung nach § 5 Abs. 5 dieser Verordnung oder eine Befreiung gewährt wurde. Die Ord-
nungswidrigkeit kann nach § 43 Abs. 3 NNatSchG mit einer Geldbuße bis zu 25.000 Euro geahndet 
werden. 
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§ 11 
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung im Amtsblatt für den Landkreis Diepholz in 
Kraft. 
 
 
Diepholz, den 04.03.2024 
Landkreis Diepholz 
 
C. Bockhop 
Landrat 
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Öffentliche Bekanntmachung über die Pflichtprüfung des Geschäftsjahres 2022 des 
Eigenbetriebes „Kreismuseum des Landkreises Diepholz“ 

 
Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Diepholz hat zugelassen, dass mit der Durchführung 
der Pflichtprüfung des Jahresabschlusses 2022 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 

INTECON GmbH, Lohne 
 

beauftragt wurde. 
 
Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt, dies geht aus folgendem Bestätigungsvermerk des 
Abschlussprüfers vom 25.04.2023 hervor: 
 
Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. 
Dezember 2022 (Anlagen 1 bis 3) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 (Anlage 4) des 
Kreismuseums des Landkreises Diepholz, Syke, unter dem Datum vom 25. April 2023 den folgenden 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird: 
 
"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 
 
An das Kreismuseum des Landkreises Diepholz, Syke  
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresschluss des Kreismuseums des Landkreises Diepholz, Syke, - bestehend aus 
der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 
1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzie-
rungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Kreismu-
seums des Landkreises Diepholz, Syke, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 
2022 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der 

Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen i.V.m. den einschlägigen deutschen 
für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebes zum 31. Dezember 2022 
sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein unter Beachtungen der landesrechtlichen Vor-
schriften zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht 
dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbe-
triebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen und stellt die Chancen und Risiken der zukünf-
tigen Entwicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit 
§ 317 HGB und § 157 NKomVG unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere 
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres 
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in 
Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und 
haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht zu dienen. Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des für die Überwachung 
verantwortlichen Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht. 
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Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 
Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen in allen wesentlichen 
Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsät-
ze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs ver-
mittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig be-
stimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu er­ möglichen, der frei von wesentli-
chen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 
Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren 
haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der 
Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilan-
zieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 
insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage des 
Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang 
steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen entspricht und 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzli-
chen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden 
Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen zu ermöglichen, und um 
ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des 
Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und 
ob der Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes 
Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahres-
abschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschrif-
ten der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 
der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 157 NKomVG unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durch-
geführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können 
aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünf-
tigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses 
Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten 
beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhal-
tung. Darüber hinaus 
• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss 

und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass 
aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, 
ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht 
aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte 
Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen bein-
halten können. 
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• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen 
Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnah-
men, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, 
jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs ab-
zugeben. 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätz-
ten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern an-
gewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf 
der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammen-
hang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der 
Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss 
kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk 
auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen 
oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir 
ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsver-
merks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch da-
zu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

• beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der 
Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so 
darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentspre-
chung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens. 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu­ kunftsori-
entierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Ver-
tretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung 
der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den 
zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es 
besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zu-
kunftsorientierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und 
die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger be-
deutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.” 
 
Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Diepholz hat nach Vorlage des Bestätigungsvermerks 
keine ergänzende Feststellung getroffen. 
 
Der Kreistag des Landkreises Diepholz hat in der Sitzung am 26.06.2023 folgenden Beschluss ge-
fasst: 
 
1. Der Jahresabschluss sowie der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022 des Kreismuseums des 

Landkreises Diepholz wird vorbehaltlich der Zustimmung des Rechnungsprüfungsamtes festgestellt. 
 
2. Die Betriebsleitung wird entlastet. 
 
3. Der Jahresfehlbetrag von EUR 166.755,79 wird unter Einbeziehung des Gewinnvortrages von EUR 

27,05 durch die Entnahme aus der in den vergangenen Jahren gebildeten zweckgebundenen 
Rücklage für Sanierungsaufwendungen ausgeglichen. 

 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen in der Zeit vom 26.03.2024 bis 09.04.2024 während 
der Bürostunden von 8:00 bis 12:00 Uhr im Eigenbetrieb Kreismuseum des Landkreises Diepholz, 
Herrlichkeit 65, 28857 Syke, öffentlich aus. 
 
gez. 
 
S. Peukert 
kfm.-Betriebsleiter  
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Öffentliche Bekanntmachung über die Pflichtprüfung des Geschäftsjahres 2022 des 
Eigenbetriebes „Kreismusikschule des Landkreises Diepholz“ 

 
Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Diepholz hat zugelassen, dass mit der Durchführung 
der Pflichtprüfung des Jahresabschlusses 2022 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 

INTECON GmbH, Lohne 
 

beauftragt wurde. 
 
Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt, dies geht aus folgendem Bestätigungsvermerk des 
Abschlussprüfers vom 25.04.2023 hervor: 
 
Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. 
Dezember 2022 (Anlagen 1 bis 3) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 (Anlage 4) der 
Kreismusikschule des Landkreises Diepholz, Syke, unter dem Datum vom 25. April 2023 den 
folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird: 
 
"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers. 
 
An die Kreismusikschule des Landkreises Diepholz, Syke  
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresschluss der Kreismusikschule des Landkreises Diepholz, Syke, - bestehend aus 
der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 
1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der 
Kreismusikschule des Landkreises Diepholz, Syke, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. 
Dezember 2022 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Ei-

genbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für 
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebes zum 31. Dezember 2022 sowie 
seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschrif-
ten zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser 
Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsver-
ordnung des Bundeslandes Niedersachsen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit 
§ 317 HGB und § 157 NKomVG unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-
stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwor-
tung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weiter-
gehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deut-
schen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen 
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass 
die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unse-
re Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des für die Überwachung verantwortlichen Betriebsaus-
sschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht 

 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 
Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen in allen wesentlichen 
Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsät-
ze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs ver-
mittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig be-
stimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen 
- beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 
Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren 
haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der 
Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilan-
zieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 
insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage des 
Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang 
steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen entspricht und 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzli-
chen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden 
Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen zu ermöglichen, und um 
ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des 
Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und 
ob der Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes 
Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahres-
abschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschrif-
ten der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 
der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 157 NKomVG unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durch-
geführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können 
aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünf-
tigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses 
Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten 
beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhal-
tung. Darüber hinaus 
• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss 

und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass 
aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, 
ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultieren­ de wesentliche falsche Darstellungen nicht 
aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte 
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Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen bein-
halten können. 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen 
Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, 
um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch 
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben. 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätz-
ten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern an-
gewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf 
der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammen-
hang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der 
Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss 
kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk 
auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen 
oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir 
ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsver-
merks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch da-
zu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

• beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der 
Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so 
darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentspre-
chung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens. 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu­ kunftsori-
entierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Ver-
tretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung 
der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den 
zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es 
besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zu-
kunftsorientierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und 
die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger be-
deutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen." 
 
Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Diepholz hat nach Vorlage des Bestätigungsvermerks 
keine ergänzende Feststellung getroffen. 
 
Der Kreistag des Landkreises Diepholz hat in der Sitzung am 26.06.2023 folgenden Beschluss gefasst: 
 
1. Der Jahresabschluss sowie der Lagebericht über das Wirtschaftsjahr 2022 der Kreismusikschule 

des Landkreises Diepholz werden festgestellt. 
 
2. Die Betriebsleitung wird entlastet. 
 
3. Aus dem Jahresüberschuss von EUR 710.238,85 unter Einbeziehung des Gewinnvortrages von 

EUR 35,13 wird ein Betrag von EUR 710.270,00 in die allgemeine Rücklage eingestellt und EUR 
3,98 auf neue Rechnung vorgetragen. 

 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen in der Zeit vom 26.03.2024 bis 09.04.2024 während 
der Bürostunden von 8:00 bis 12:00 Uhr im Eigenbetrieb Kreismusikschule des Landkreises Diepholz, 
Herrlichkeit 24, 28857 Syke, öffentlich aus. 
 
gez. 
 
S. Peukert 
kfm.-Betriebsleiter  
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Öffentliche Bekanntmachung über die Pflichtprüfung des Geschäftsjahres 2022 des 
Eigenbetriebes „Volkshochschule des Landkreises Diepholz“ 

 
Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Diepholz hat zugelassen, dass mit der Durchführung 
der Pflichtprüfung des Jahresabschlusses 2022 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 

INTECON GmbH, Lohne 
 

beauftragt wurde. 
 
Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt, dies geht aus folgendem Bestätigungsvermerk des 
Abschlussprüfers vom 25.04.2023 hervor: 
 
Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. 
Dezember 2022 (Anlagen 1 bis 3) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 (Anlage 4) der 
Volkshochschule des Landkreises Diepholz, Syke, unter dem Datum vom 25. April 2023 den 
folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird: 
 
"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers  
 
An die Volkshochschule des Landkreises Diepholz, Syke  
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresschluss der Volkshochschule des Landkreises Diepholz, Syke, - bestehend aus 
der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 
1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzie-
rungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Volks-
hochschule des Landkreises Diepholz, Syke, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. De-
zember 2022 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Ei-

genbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für 
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebes zum 31. Dezember 2022 sowie 
ihrer Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschrif-
ten zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser 
Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsver-
ordnung des Bundeslandes Niedersachsen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit 
§ 317 HGB und § 157 NKomVG unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (1DW) festge-
stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwor-
tung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weiter-
gehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deut-
schen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen 
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass 
die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unse-
re Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des für die Überwachung verantwortlichen Betriebsaus-
schusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht 

 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 
Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen in allen wesentlichen 
Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsät-
ze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs ver-
mittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig be-
stimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen 
- beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 
Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren 
haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der 
Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilan-
zieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 
insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage des 
Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang 
steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen entspricht und 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzli-
chen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden 
Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen zu ermöglichen, und um 
ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des 
Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und 
ob der Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes 
Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahres-
abschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschrif-
ten der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 
der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Über-
einstimmung mit § 317 HGB und § 157 NKomVG unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(1DW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder 
Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet wer-
den könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und La-
geberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhal-
tung. Darüber hinaus 
• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und 

im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlun-
gen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und ge-
eignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Hand-
lungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, 
dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose 
Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende 
Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 
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• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen 
Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnah-
men, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, 
jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs ab-
zugeben. 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätz-
ten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern an-
gewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf 
der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammen-
hang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der 
Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss 
kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk 
auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen 
oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir 
ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsver-
merks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch da-
zu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

• beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der 
Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so 
darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentspre-
chung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens. 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorien-
tierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise voll-
ziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertre-
tern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung 
der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den 
zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es 
besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zu-
kunftsorientierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und 
die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger be-
deutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen." 
 
Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Diepholz hat nach Vorlage des Bestätigungsvermerks 
keine ergänzende Feststellung getroffen. 
 
Der Kreistag des Landkreises Diepholz hat in der Sitzung am 26.06.2023 folgenden Beschluss ge-
fasst: 
 
1. Der Jahresabschluss sowie der Lagebericht über das Wirtschaftsjahr 2022 der Volkshochschule 

des Landkreises Diepholz werden festgestellt. 
 
2. Die Betriebsleitung wird entlastet. 
 
3. Aus dem Jahresüberschuss von EUR 1.200.939,38 unter Einbeziehung des Gewinnvortrages 

von EUR 14,29 wird ein Betrag von EUR 1.200.950,00 in die allgemeine Rücklage eingestellt und 
EUR 3,67 auf neue Rechnung vorgetragen. 

 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen in der Zeit vom 26.03.2024 bis 09.04.2024 während 
der Bürostunden von 8:00 bis 12:00 Uhr im Eigenbetrieb Volkshochschule des Landkreises Diepholz, 
Am Petermoor 1 B, 27211 Bassum, öffentlich aus. 
 
gez. 
 
S. Peukert 
kfm.-Betriebsleiter 
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B Bekanntmachungen der Städte und Gemeinden 
 
 

C Bekanntmachungen anderer Stellen 


